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5.Beiblatt Beiblatt zur J?a.rlamentskorrespondenz l4.Juni1952 

An fra g e b e a n t w 0 r t u ng 

Be~Uo~ehmend auf eine Anfrage der Abg. E" i beg g, e r und Genossen~ 

betr~ffend Grosshand.elsspannen beim Salzverkauf, vom 14.Ma.i 1952 gibt Bundes-

minister für Finanzen Dr.K ami tz bekannt; 

Das Bundesministeriuri für Finanßen ist gemäse § 5 Abs.2 des Gesetzes 

vom 24.März 1920, StGB1.Nr.152/2b,~ ermächtigt, in besonders berücksichtigungs­

würdigen, Fällen den entgeltlichen ~der preisbegünstigte~ Bezug von Salz zu 

bewilligen. Es war bisher unbestl'i tten,dass urtterdie "besonders berück-" 

sichtigungswiirdigen Fälle" auch Preis ermäs sigungen fallen, die auS wirtschaft­

lichen Gründen für die betreffenden Unt'ernehmungen notwendig erscheinen. 

Es sind daher zum direkten Bezug von Salz bei den Salinanverwaltungen 
," 

alle Gross händl er zugelassen, das sind Händler, die mehr als eine Tonne. auf 

'eiJllljal beziehen. Eine "Betrauung" bestiinmter Bezieher mi~ dem Grosshandef 

von Salz oder eine "öffentliohe Ausschreibung" bzw. der Zuschlag'von Snlz­

lieferungen an "Bestbieter" find~t daher nicht statt,. 

Sole wird an Grosshändler überhaupt nicht, Salz aber ausschliesslioh' 

zu den vom Ha.uptausschuss des Nationalrates genehmigten und öffentlich 'kund,. 

gemachten Preisen 'abgegeben. Die Grosshändler berechnen zu dem Monoyolverkaufs­

preis Handelsspannen im Ausmasse bis zu 3.5 % der Grossverkaufspreise. 

Von der obenerwähnten Ermäclj,tigung, Salz preisbegiinstigt abzugeben, 

wird nur bei vier Verarbeitungsbetrieben, die nicht auch Häridler sind, Gebr-auch 

gemacht. Dabei ist schon im Jahre 1951 durch eine ,fühlbare Erhöhung der vorher 

in viel niedrigerem Ausmasse festgesetzten Verkaufspreise für das von diesen 

Unternehmungen bezogene Gewerbesalz bzw., die Sole der Anregung des Rechnungs'" 

110fes, Itdie Sonderpreise der jeweiligen Wirtschaftslage rasch, anzupassen", 

entsprochen wo:rdan. Derzeit wird preisbegiinstigt bezogen: 

1.) Gewerbesalz von der Donaü-Chemie A.G. Wien für ihr Werk in 

Brückl (Ktn.) zur Erze'lE,"Ung von Ätznatr~m, Ohlor und Salzsäure, 

und zwar zu 300 S je Tonne. 

2.) Sole von den Solvay-Werken in Ebensee und Hallein, ebenfalls 

zum Zweoke der. Erzeugun,g von Ätznatron und Chlor, vor a.llem 

aber von Soda. Der Verkaut'spreis ist 1951 mit 20 S pro obm 

festgesetzt worden; bei grösseren BeZügen (ab 100.000 hl) werden 

Rabatte von Ibis 4 S pro obm gewanrte 
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3.) Sole,von den Zel1ulosefabr~key{ lIalle1n und, Lenzing zum Zwecke 

der Erzeugung ,von'Zellstoffen. ])erV'$rkaufspreis' ist ,1951" 
m~t20 S procbmfestgssetzt wo;den. " 

,Die Gewährung vonPre2sbegü~stigungen ,a.ndie-_g~nannten 'Betriebe 

war unerlässlich, uni die IIer'stellung der, Er.'ze'Ur.,~is~e di?ser" Firm~n zu 

freisen, 'die fÜl7 den, Inlandskonsum tragbar '. sind, zu~rmöglichen. 
Sole wird atisserdem preiserinässigt an d.i~ Stadtwerke Innsbruck 

{15 Spro ~bm)t:die Stadtverwal tungHallinTfi-<>i' (l~;$f:pro cbin)~nd,andie 
Kurverwaltungen vönBad Isohl und Bad Aussee (6 Sprocbtn)~bgegeben,da' 

and~rnfalls die Heilbäder inden ge nänrit en Kurorten nicht hätten inB,atrieb -, . - '. .' , . . - . ~ .' . . . 

gen-omnenwerden könrien. Eine' Umgehungde'r votllHauptausscllussdes, Na.tional .... 

ra.te~r testgesetzten.Grossverkaufspr~ise ,für Sal~undSoleha.tda.her ebenso­

wenig sta.ttgefunden wie die Ermöglichung ungerechtfertigter Gewinne tfi " " 

Zwischenhändler. 

I. 
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